
586 5 M A R S  1940

246
E 1004.1 1/395

CONSEIL FÉDÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 5 mars 19401

373. Dänemark, Regelung des Warenverkehrs für 1940

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 4. März 1940

Der W arenverkehr 1939 zwischen der Schweiz und Dänemark war durch ein 
Abkommen geregelt. In diesem Abkommen war die Aufnahme von Verhand
lungen für die Regelung des Verkehrs im Jahre 1940 vorgesehen. Diese Ver
handlungen wurden durch unser Generalkonsulat in Kopenhagen Ende 1939 
aufgenom m en2. Sie führten jedoch bis heute zu keinem Abschluss. Die von 
den Dänen verlangten Abänderungen gegenüber dem Friedensverkehr konnten 
nicht ohne weiteres angenommen werden. Es wurde wohl in diesen Verhand
lungen eine Steigerung des Verkehrs vorgeschlagen, der jedoch für die Schweiz 
ungünstige Verschiebungen der Kontingente vor sieht. Die Schweiz hätte z.B . 
ein Interesse daran, die Einfuhr von Öl und von Gerste, die einen wesentlichen 
Bestandteil der Einfuhren im abgelaufenen Jahre bildeten, zu erhöhen oder 
doch zum mindesten beizubehalten. Dänemark hingegen erklärt sich ausser- 
stande, im gleichen Umfange wie früher die Schweiz mit diesen Produkten zu 
beliefern. Für den Ausfall sind Bezüge von landwirtschaftlichen Produkten 
vorgesehen. Es wird unter diesen Umständen ausserordentlich schwer werden, 
die Einfuhr in den ersten sechs M onaten des Jahres auf 11 Millionen Kronen zu 
halten. Andererseits will Dänemark von der Schweiz einen Drittel der Einfuhr 
auf Munitionsbezüge verlegen, wobei Dänemark nach wie vor auf einer ausge
glichenen Bilanz, in die diese Munitionsbezüge einzurechnen wären, beharrt. 
Als Ausweg wurde durch unser Generalkonsulat den Dänen vorgeschlagen, 
dass eine allfällige Passivität zu Ungunsten Dänemarks im zweiten H albjahr 
nur unter Abzug der Munitionsbezüge berücksichtigt werden soll. Dieser Vor
schlag ist abgelehnt worden. Daneben sind noch einige Positionen, wie Schuh
waren, für die Dänemark nur recht unbefriedigende Kontingente einräumen 
will. Die Handelsabteilung hat dem Vorort des schweizerischen Handels- u. 
Industrie-Vereins die Situation auseinandergesetzt, und man ist sich darüber 
einig geworden, dass die Schweiz es im Augenblick nicht auf einen W irtschafts
kam pf mit Dänemark ankommen lassen darf. Es liegen grössere Mengen 
Schweizerwaren in den dänischen Häfen, die erst nach Vertragsunterzeichnung 
zur Einfuhr freigegebem werden. Zudem Können bei einem weitern Zuwarten 
die Konzessionen, die vielleicht noch zu erzielen wären, mit Rücksicht auf die 
vorgerückte Saison wertlos bleiben. Es ist daher vorzuziehen, ein kurz befriste
tes Abkommen (erste 6 Monate 1940) abzuschliessen, in der Meinung, dass

1. Etait absent: E. Wetter, un siège vacant.
2. Cf. E 7110 1976/16/31.
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neue Verhandlungen mit Dänemark gepflogen werden für die Regelung des 
zweiten Halbjahres. Ausser dem besteht die Möglichkeit, durch Verhandlungen 
mit den zuständigen militärischen Behörden die Ablieferung von Munition so 
einzurichten, dass die übrige Ausfuhr nicht allzusehr unter diesen Lieferungen 
zu leiden hat. An die Lieferung dieser Munitionslieferungen wird noch eine 
Bedingung geknüpft werden bezüglich der Freigabe der Ausfuhr von dänischen 
Pferden für die Schweiz.

Antragsgemäss wird beschlossen:
Herr Nestel, Sekretär des schweizer. Generalkonsulates in Kopenhagen, 

wird ermächtigt, ein Abkommen gemäss obigen Ausführungen zu unter
zeichnen.

247
E 7800 1/20

Notice du Ministre de Suisse à Paris, W. Stucki1

Copie2
Verbal Paris, 7. März 1940

M E T A L L -L IE FE R U N G E N  FR A N K R E IC H S A N  DIE SC H W E IZ .

Ich besuche Herrn Rüstungsminister Dautry um von ihm die Antwort zu 
empfangen auf das von mir am 15. Februar überreichte Memorandum3.

Herr Dautry bestätigt mir die das letzte Mal gemachten allgemeinen Anga
ben über die grossen Schwierigkeiten in der französischen Metallproduktion, 
die weitgehend durch das Ausbleiben des englischen Koks verursacht worden 
seien. Frankreich sei selber derartig knapp, dass es vollkommen ausgeschlossen 
sei, die schweizerischen Begehren -  Lieferung der Bestellungsrückstände per 
31. Dezember 1939 und monatliches Kontingent von 16000 Tonnen -  zu erfül
len. Er könne überhaupt unter keinen Umständen auf die Garantierung 
bestimmter Monats-Kontingente eintreten. Er könne mir nur ganz allgemein 
erklären, dass er jeweils nach den gegebenen Verhältnissen die schweizerischen 
Bedürfnisse für die durch Frankreich in der Schweiz aufgegebenen Rüstungs
bestellungen einerseits, sowie für die schweizerische Landesverteidigung ander
seits, wohlwollend prüfen und nach Möglichkeit berücksichtigen werde. Für

1. Annotation d ’Obrecht en haut et dans la marge: M. Péquignot. Herr Minister Stucki ist 
in Kenntnis zu setzen, dass wir am Samstag ungemeldet den Besuch des Herrn Alphand hatten 
und seither unter dem Eindruck stehen, wirtschaftl/ïc/ze/ Landesbedürfnisse sollten unter Dach 
gebracht werden können, und zwar innert der nächsten Tage.
2. La copie est signée.
3. Non reproduit. Stucki demandait la livraison immédiate d ’arriérés (métaux et charbon) à la 
Suisse.
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